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    Textfestsetzung – Planurkunde 
 

. 1.   Bauplanungsrechtliche Festsetzungen:   

.  

. 1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Ziffer 1 BauGB)  

.  Das im Plan als Sondergebiet SO ausgewiesene und umgrenzte Gebiet wird als 
"Sonstiges Sondergebiet" nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
"Photovoltaikanlage" festgesetzt.  

.  Zulässig ist die Errichtung und Nutzung von Anlagen zur Gewinnung von Strom aus 
Sonnenlicht mittels Fotovoltaik einschließlich der zur Netzeinspeisung sowie zu 
Betrieb, Wartung, Pflege und Unterhaltung notwendigen baulichen Anlagen.  

.  Unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung gehören hierzu insbesondere:   

• Solarzellen und Module mit den entsprechenden Aufstellvorrichtungen ("Tische"),   

• Betriebs-, Lager- und Transformatorengebäude sowie Batteriespeicherkraftwerke,   

• zugehörige Leitungen, Umspann-(Trafo-), Wechselrichter- und Übergabestationen .  

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 
12 Abs. 3a BauGB). Änderungen und Ergänzungen des Durchführungsvertrags oder 
der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.   

 

. 1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Ziffer 2 BauGB)  

.  Die Grundflächenzahl ist im Plangebiet mit  0,8 festgesetzt (§ 19 Abs. 1 BauNVO).  

.  Als maximale Höhe baulicher Anlagen wird festgesetzt (§ 18 BauNVO):  

.  3 m für Modultische, 8 m für Gebäude, jeweils gemessen vom Untergrund (Gelände 
als unterer Bezugspunkt) und Oberkannte Modul (oberer Bezugspunkt).   

.  

. 1.3  Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB) 

.  Für die in der Planzeichnung festgesetzte Leitungsrechte (20 KV 
Mittelspannungsleitung) zugunsten der Flughafen Franfurt-Hahn GmbH ist der 
Leitungsverlauf einschließlich eines Schutzstreifens von  1,5 m beidseitig von 
jeglicher Bebauung freizuhalten.   Das gleiche gilt für die IT –Leitung der Air IT 
Service AG 
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. 1.4  Abgrenzung zum Golfplatz (§ 9 Abs. 1 Ziffer 10 BauGB) 

.  In der Planung ist ein Erdwall mit den Mindestmaßen, 5 m Höhe und 11m Breite, 
beginnend an der Grundstücksgrenze dargestellt. Ein Abstand von 20 m  von der 
Grundstücksgrenze entlang der Spielbahn des Golfplatzes bis zur ersten Modulreihe 
wird eingehalten. Der Verlauf und die Form in Längsrichtung sind in der Planurkunde 
dargestellt. 

.  

  1.5   Abgrenzung zur geplanten Ausbaustufe der L 182  südliche Ausrichtung (§ 9 Abs. 1 
  Ziffer 10 BauGB)  

  Es ist entlang der geplanten Straße, im  Abstand von 20 m des Geltungsbereiches, 
  ein Flächenstreifen  Photovoltaikmodulen freizuhalten.  

 

   1.6  Abgrenzung zur Wegfläche vor Gebäude 742 (§ 9 Abs. 1 Ziffer 10 BauGB) 

  Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes fängt, wie in der Planurkunde  
  dargestellt, hinter der Wegfläche an. Es im  Abstand  von 20 m ab der   
  Grundstücksgrenze ein Flächenstreifen von Photovoltaikmodulen freizuhalten.  

 

   1.7   Baugrenze 

 Die unter 1.4 /1.5 /1.6 ) vorgeschlagenen Abstandsflächen (20 m) werden im 
 Bebauungsplan mittels einer Baugrenze festgesetzt.   

 

    1.8  Altablagerung  (§ 9 Abs. 1 Ziffer 14 BauGB) 

.  Die Fläche bei Gebäude 760 (Kasernengebäude Feuerwehr) ist im 
Bodeninformationssystem Rheinland Pfalz mit der Registriernummer 140 04 044-
0001/174-00 als Altlast erfasst. Diese Erfassung ist auch für die konkrete 
Abgrenzung der Altablagerungsfläche maßgebend. Die SGD-Nord –WAB Koblenz, 
hat  im Abstimmungsgespräch vom 12.09.2014 mit den Vertreter der KV Rhein 
Hunsrück – Untere Wasserbehörde, Flughafen Hahn GmbH, der EHG, BIMA und 
dem LBB Idar-Oberstein festgelegt, dass eine Sanierung der Bodenkontamination im 
Rahmen der Errichtung der PV-Anlage durchgeführt wird. 

.  

.  Die nachfolgenden Auflagen und Bedingungen zu „Tief- und Sanierungsarbeiten in 
kontaminierten Bereichen“  der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz sind zu beachten und einzuhalten. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP nach §12 Bau GB) – Solarpark Hahn 
 

 3 
.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP nach §12 Bau GB) – Solarpark Hahn 
 

 4 

 

. 1.9 Regenwasserversickerung (§ 9 Abs. 1 Ziffer 16 und 20 BauGB) 

.  Die von den Modulen, Zufahrten und den zum größten Teil begrünten 
Gebäudedächern anfallenden Regenwasserabflüsse sind innerhalb des 
Sondergebietes flächig zu versickern.  Bestehende Wege und Zufahrten werden 
beibehalten. 

.  

. 1.10  Oberflächenwasserbewirtschaftung / Schmutzwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Ziffer 
  16 und 20 BauGB) 

.   Die ursprüngliche Situation der Entwässerung ist weitestgehend beizubehalten. Die 
  Wassermengen dürfen durch das Bauvorhaben nicht erhöht werden. 

.   Um die ursprüngliche Situation weitestgehend beizubehalten werden die   
  Oberflächenwässer des Golfplatzes, die entlang des vorgenannten Erdwalles laufen, 
  über Drainrohre durch den Erdwall zwischen Golfplatz und dem Bauvorhaben auf die 
  Seite der PV- Anlage und hier auf den 5m breiten Schutzstreifen geführt. Hier   
  werden die Oberflächenwässer über ein 5m breite Versickerungsmulde,   
  versickerungsfähig abgeleitet..  

.   Bei Anfallen von Schmutzwässern von Bestands- oder von neuen Betriebsgebäuden 
  ist ein Anschluss an das Entwässerungsnetz des Flughafen herzustellen 

 

 

. 2.    Bauordnungsrechtliche Festsetzungen:   

. 2.1  Gestaltungsvorschriften (§ 88 Ziffer 1 LBauO)  

.  Es dürften nur nicht reflektierende Module und Modultische verwendet werden.  Im 
Rahmen der Umsetzung hat die Anordnung der Module derart zu erfolgen, dass eine 
Blendwirkung  für den  Flugbetrieb des Flughafens Frankfurt-Hahn ( Luftverkehrs-
teilnehmer u. Tower Personal) ausgeschlossen wird. 

.  

. 2.2  Einfriedungen  

.  Die Höhe von Einfriedungen darf maximal 2,5  m über Gelände betragen.  Die 
Mindesthöhe über Grund beträgt 0,2 m 

.  
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. 3.    Grünordnerische Festsetzungen:  

. .  

. 3.1 Pflege und Entwicklungsmaßnahmen  / Extensives Grünland  

. Die Pflege der Flächen innerhalb der Photovoltaikanlage mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft erfolgt als 
extensives Grünland.  

. Die Präzisierung dieses Begriffs wird in Anlehnung an die Förderrichtlinien für die 
Landwirtschaft „PAULa“ artenreiches Grünland wie folgt definiert:  

.  -  die Fläche ist mind. alle zwei Jahre zu mähen und/ oder zu beweiden  

.  -   Auf die Entfernung des Mähgutes innerhalb der überbaubaren Flächen 
kann dort verzichtet  werden, wo dies nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
erfolgen kann, dies gilt insbesondere für die Flächen unter den Modultischen.  

.  

. Oberflächenbefestigungen von auf Dauer angelegte Zufahrten oder Betriebswegen, 
sind in wasserdurchlässiger Weise (z.B. Schotter) auszuführen. 

   3.2 Der Ausgleich gemäß § 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1a BauGB, für die unter Schutz 
 gestellten Heideflächen erfolgt in Form einer Ersatzzahlung an die Stiftung für Natur 
 und Umwelt bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.  

 Nach Mitteilung der Stiftung Natur und Umwelt des Kreises Mayen- Koblenz stehen 
 geeignete Flächen am Wabelsberg in Langscheid (Kreis Mayen-Koblenz) zur 
 Verfügung. Nach Zahlung des genannten Geldbetrages in Höhe von 6.240,00 € 
 werden entsprechend den Stiftungszielen und unter Aufsicht der Unteren 
 Naturschutzbehörde des Kreises Mayen- Koblenz die erforderlichen Maßnahmen 
 durchgeführt und überwacht. Damit ist auch der dauerhafte Bestandserhalt 
 sichergestellt, so dass es weiterer Nachweise durch die Fa. ENAGRA ENERGY 
 GMBH nicht bedarf.  

   3.3 Der Erdwall zwischen Golfplatz und der PV-Anlage wird begrünt. Auf der Seite der 
 PV-Anlage erfolgt die Begrünung durch eine Gras- und Krautmischung. Auf der 
 Golfplatzseite erfolgt eine Bepflanzung mit heimischen Buchengewächsen die die 
 Gesamthöhe des Erdwalles nicht überschreiten. Der Bewuchs ist bei Bedarf zu 
 kürzen.  

   3.4   Der 20 m breite Schutzstreifen als Abgrenzung zur geplanten Ausbaustufe der L 
  182 in südlicher Ausrichtung wird ebenfalls bepflanzt Hier ist ein Sichtschutz in Form 
  eines Pflanzenstreifens herzustellen, wobei die Höhe der Bepflanzung die Bauhöhe 
  der Modultische nicht unterschreiten darf.  Der Bewuchs ist bei Bedarf zu kürzen. 

    3.5 Maßnahmen zur Eingriffskompensation (Fachbeitrag Naturschutz)  

 Pflanzenliste zur Wallbepflanzung  

 Folgende Gehölze sind zu pflanzen:  

 Cornus sanguinea - Corylus avellana - Crataegus monogyna - Euonymus europaeus 
 Lonicera xylosteum - Rhamnus catharticus - Rosa canina - Rosa tomentosa - Salix 
 caprea - Salix purpurea - Sambucus nigra - Viburnum opulus  
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 Blutroter Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, Kreuzdorn, 
 Hundsrose, Filzrose, Salweide, Purpurweide Holunder, Gemeiner Schneeball  

    
   Pflanzsortierung, Pflanzqualität, Pflanzdichte  

 Pflanzsortierung (Mindestsortierung): Als Mindestsortierung gilt, verpflanzter Strauch, 
 4-triebig, ohne Ballen, 60-100 cm hoch   

 

 Pflanzung / Pflanzstandort   

 Flächige Pflanzung im Bereich des Walles,  Pflanzung in artgleichen Gruppen, 
 unregelmäßig (kein schematischer Verband, keine geraden Pflanzreihen,  
 Mindestpflanzabstand: 2,00 m,  Mindestreihenabstand: 1,50 m.   

 

 Sonstige Vorgaben an Pflanzgut, Pflanzung und Fertigstellungspflege   

 Das Pflanzgut muss den FLL-Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen, 
 Ausgabe 2004, entsprechen, Ausfälle sind zu ersetzen.   

 
 Vorgaben über Zeitpunkt, Standort und Sortierung von Pflanzungen  

Die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen sind in der ersten Pflanzperiode nach 
Fertigstellung der Bezugsfähigkeit und Nutzungsaufnahme des Objektes 
durchzuführen. Eine fachgerechte Pflanzung schließt Bodenverbesserungs- sowie 
Pflanzensicherungsmaßnahmen mit ein. Ausgefallene Gehölze sind in der folgenden 
Pflanzperiode zu ersetzen. Bei allen zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern sind 
die angegebenen Mindestsortierungen einzuhalten. 

 Die Pflanzungen sollen sich zu 100 % aus den im Plan angegebenen Pflanzenarten 
 zusammensetzen. Die Verwendung von insbesondere panaschierten oder bunt-
 laubigen Sorten ist unzulässig. Die Pflanzflächen sind im Dreiecksverband herzu- 
 stellen. Zur Erzielung eines möglichst natürlichen Gesamteindrucks wird auf die 
 Vorgabe von Pflanzschemata verzichtet.  

 

   4.    Hinweise  

   4.1    Meldepflicht - Denkmalschutz 

   Da es sich um ein archäologisches Verdachtsgebiet handelt, besteht bei archäologischen 
   Funden Meldepflicht. Sollten bei den gering auftretenden Erdarbeiten Bodendenkmäler 
   zum Vorschein kommen, sind diese gemäß der Anzeige- und Erhaltungspflicht  
   (DSchG RLP § 16-21), der nachfolgenden Dienststelle zu melden. 

 Direktion Landesarchäologie – Außenstelle Koblenz  / www.gdke.rlp.de 

 Telefon: 0261 6675 3000  /  Mail:  koblenz@gdke.rlp.de 
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  4.2 Blendwirkung 

 Bezüglich einer eventuellen Blendwirkung gegenüber Luftverkehrsteilnehmer und 
 Towerpersonal des angrenzenden Flughafens Frankfurt Hahn ist es zur konkreten 
 Beurteilung der Anlage in der Örtlichkeit empfehlenswert ein Blendgutachten 
 erstellen zu lassen 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Übereinstimmungsvermerk: 
 
Die vorliegenden Textfestsetzungen stellen die von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Flughafen Hahn beschlossene Entwurfsfassung dar, mit der die Offenlage der 
Planunterlagen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt werden soll. 
 
55481 Kirchberg, den __________________    _______________ 
ZWECKVERBAND          (Harald Rosenbaum 
FLUGHAFEN HAHN        Verbandsvorsteher 

______________________________________________________________________ 
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